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Bern, 8. Oktober 2009
Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung (SR 861))
Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen

Sehr geehrte Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf über die Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung  Stellung nehmen zu können.

1.
Grundsätzliche Überlegungen

Travail.Suisse befürwortet die Verlängerung des Impulsprogramms zur Schaffung von Plätzen für die familienergänzende Kinderbetreuung. Diese ist in der Schweiz nach wie vor lückenhaft und ungenügend. So stellt das nationale Forschungsprogramm 52 fest, dass rund 50'000 Plätze fehlen. 
Nutzen von zusätzlichen Betreuungsplätzen

Eine aktive Förderung der Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen durch den Bund macht für Travail.Suisse in verschiedenster Hinsicht Sinn.

Sicht der Eltern: Eltern, die berufstätig bleiben wollen oder müssen sind immer noch mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert, Arbeit und Familie zu vereinbaren. So sind es vor allem die Mütter, die auf Grund des Mangels an Betreuungsplätzen ihren Beschäftigungsgrad reduzieren müssen bzw. nicht erhöhen können. Ein gutes familienexternes Betreuungsangebot ermöglicht vielen Frauen, ihren Platz im Arbeitsleben zu finden oder zu behalten und ihre berufliche Laufbahn weiterzuführen. Die Schaffung von Betreuungsplätzen leistet deshalb sowohl einen Beitrag an ein höheres Haushalteinkommen als auch einen Beitrag zur Gleichstellung von Mann und Frau.
Sicht des Kindes: Mit breiten Kreisen zur Verfügung gestellten Betreuungsplätzen wird den Kindern eine  wertvolle und wichtige Sozialisationsmöglichkeit geboten. Das familiäre Umfeld hat sich verändert: Heute wachsen viele Kinder in Kleinfamilien, als Einzelkinder oder in Einelternfamilien auf. Mit der Ermöglichung von sozialen Kontakten zu anderen Kindern und dem Aufbau von stabilen Beziehungen zu Erwachsenen ausserhalb der Familie wird die Entwicklung der Kinder gefördert. Die frühe Einbindung von Kindern aus Familien mit kleinem Bildungsrucksack oder mit Migrationshintergrund erhöht zudem die Chancengleichheit für die betroffenen Kinder. Insbesondere wird bei Kindern mit Migrationshintergrund der frühe Spracherwerb gefördert. 
Sicht der Volkswirtschaft: Die durch das zur Verfügung stellen von Betreuungsplätzen ermöglichte zusätzliche Erwerbsbeteiligung bringt unserer Volkswirtschaft insgesamt eine höhere Produktivität und damit tendenziell ein höheres Volkseinkommen. Mit der demographisch begründeten tendenziellen Abnahme der Bevölkerung zwischen 20 und 65 Jahren wird unsere Wirtschaft auf eine hohe Erwerbsbeteiligung von Müttern und Vätern angewiesen sein. Ausserdem stellt sich in Länder vergleichenden Studien heraus, dass umfassende und bezahlbare familienexterne Betreuungsmöglichkeiten ein wesentlicher Faktor für eine hohe Geburtenrate darstellen.

Sicht der Gesellschaft: Familien erbringen vielfältige Leistungen für die Gesellschaft und deren Reproduktion. Diese müssen gewürdigt und die Mehrlasten, welche durch Kinder entstehen, ausgeglichen werden. Das ist eine Aufgabe der Familienpolitik. Bezahlbare familienexterne Betreuungsmöglichkeiten sind dabei ein wichtiges Element. Zusätzlich tragen sich zu einer gut verlaufenden Integration der jungen Generation in die Gesellschaft bei.
Sicht des Staates: Zur Verfügung gestellte Plätze familienergänzender Kinderbetreuung sind auch für die öffentliche Hand eine lohnende Investition. Langfristig fliessen bis zu 40 Prozent mehr Einnahmen (in Form von zusätzlichen Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern sowie infolge von Verminderung der Sozialausgaben) an die öffentliche Hand zurück als die Kita-Finanzierung kostet. Für den Bund ist dieses Verhältnis noch sehr viel positiver.

Impulsprogramm und Anstossfinanzierung bisher erfolgreich

Das Impulsprogramm des Bundes hat sich als erfolgreiches Instrument zur Schaffung von neuen Plätzen der familienexternen Betreuung erwiesen. Dies sowohl in Bezug auf die Menge der neu geschaffenen Plätze als auch auf die Nachhaltigkeit: Die neu geschaffenen Plätze sind mit wenigen Ausnahmen auch nach dem Auslaufen der Impulsfinanzierung weiter bestehen geblieben. Jetzt gilt es, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben. Die bisher geschaffenen 22'000 Plätze sind ein guter Anfang, den es nun weiter zu verfolgen gilt. 
Innovationsförderung

Travail.Suisse  unterstützt die explizite Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Förderung von Projekten mit Innovationscharakter. Allerdings sollte hier das Spektrum nicht zu stark auf die Pilotversuche mit Betreuungsgutscheinen eingeschränkt werden.  Es ist wichtig, dass möglichst ein breites Spektrum von innovativen Ansätzen zum Zug kommen kann. Mit der Beschränkung der Beiträge zur Innovationsförderung an Kantone und Gemeinden wird unter Umständen innovativen Ansätzen durch alternative Trägerschaften – man denke zum Beispiel an Elternkrippen, wie im Bericht zur Vernehmlassung erwähnt -  Grenzen gesetzt. Finanzhilfen für Projekte mit Innovationscharakter sollen deshalb unter gewissen Bedingungen auch direkt an Einrichtungen gewährt werden können.
Finanzrahmen

Es kann zum heutigen Zeitpunkt festgestellt werden: 
· Der zur Zeit laufende zweite Rahmenkredit wird aller Voraussicht nach voll ausgeschöpft. 
· Der Bedarf nach Betreuungsplätzen ist nach wie vor offensichtlich. Das bestätigen die bereits erwähnten Zahlen des NFP 52 zu fehlenden Betreuungsplätzen. 

· Die Anschubfinanzierungen haben sich als eine wertvolle und nachhaltige Hilfe erwiesen. Die Möglichkeit  einer Anschubfinanzierung ist bei den Betreuungseinrichtungen nun besser bekannt.  
Mit der Einführung von HarmoS müssen die beigetretenen Kantone in naher Zukunft ein angemessenes Angebot an schulergänzender Betreuung aufbauen. Das wird zu einer gewichtigen Nachfrageerhöhung nach Finanzhilfen führen. Es ist wichtig, dass der Bund hier unterstützend wirken kann. Auch die Einführung von Finanzhilfen für Innovationsprojekte wird die Anzahl der Gesuche erhöhen. 

Aus diesen Gründen erachtet  Travail.Suisse den vorgesehenen Betrag von 140 Millionen Franken als ungenügend. Wir fordern eine Aufstockung des Kredits auf 200 Millionen Franken, um den genannten Entwicklungen Rechnung tragen zu können. 
Engagement des Bundes

Im Bericht wird erwähnt, ein dauerhaftes Engagement des Bundes in der familienergänzenden Kinderbetreuung sei aus föderalistischen sowie finanziellen Gründen abzulehnen. Mit dieser Aussage ist Travail.Suisse nicht einverstanden. Eine Familienpolitik, welche ihren Namen verdient, kommt ohne dauerhafte Förderung von familienexternen Betreuungsmöglichkeiten nicht aus. Die Verlängerung des Impulsprogramms ist für Travail.Suisse nur eine Zwischenlösung. Angestrebt werden soll ein dauerhaftes familienpolitisches Engagement des Bundes insbesondere im Bereich der Betreuung im Vorschulalter. Diese ist nicht durch das Harmos-Konkordat abgedeckt. Eine dauerhaftes Engagement des Bundes drängt sich aus folgenden Gründen auf: Das Ziel einer flächendeckenden Förderung der Betreuungsstrukturen kann nicht erreicht werden, wenn alles den Kantonen überlassen wird. Dies würde zu Ungleichheiten und einem Flickenteppich führen. Zudem hat der Bund in diesem wichtigen Thema eine Vorbildfunktion einzunehmen. Ein weiter gehendes Engagement des Bundes ist auch sinnvoll, weil der Bund finanziell gemäss der Studie des Büro BASS als Instanz der Anschubfinanzierung von einem überdurchschnittlich positiven Kosten –Nutzen-Verhältnis profitiert.
2.
Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln (Artikel ohne Vermerk: Zustimmung)

Art. 3 Abs. 3 (neu)

Travail.Suisse befürwortet die vorgesehene Finanzhilfe für Projekte mit innovativem Charakter.  Die Finanzhilfen für Projekte mit Innovationscharakter sind aber nach Ansicht von Travail.Suisse zu eng konzipiert. Es sollte möglich sein, auch Trägerschaften direkt Finanzhilfen für innovative Projekte zu gewähren. So z.B. wenn es darum geht, dass Betriebe aus eigener Initiative heraus Betreuungsplätze und Systeme zur Förderung von Kinderbetreuung  aufbauen wollen. Auch das Beispiel der Elternkrippen in Frankreich zeigt, dass hier die Finanzhilfe nicht auf Kantone und Gemeinden beschränkt werden sollte. Allerdings sind wir damit einverstanden – wie bereits heute im Gesetz festgehalten – dass vor dem Entscheid des Bundesamtes die zuständige Behörde des Kantons konsultiert werden muss.

Art. 4 Abs. 2bis (neu)
Angesichts der von uns verlangten Erhöhung des gesamten Verpflichtungskredits auf 200 Mio. Franken und der Wichtigkeit von innovativen Ansätzen in diesem Bereich, ist für uns eine Erhöhung des Maximalanteils für die Finanzierung von Innovationsprojekten auf 20 Prozent gerechtfertigt.

Art. 5  Bemessung und Dauer der Finanzhilfen

Abs. 2: Soll der Innovationscharakter wirklich zum Zug kommen, sollte die Durchführung solcher Projekte noch aktiver mit Anreizen gefördert werden. Dazu gehört unseren Erachtens eine Kostendeckung, die weiter geht, als nur bis zu einem Drittel der Projektkosten. Wir plädieren für eine Ausweitung der Kostenbeteiligung auf 50 Prozent in begründeten Fällen.

***

Wir hoffen, dass Sie unseren Bemerkungen Rechnung tragen und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

	Sig. Martin Flügel
Präsident


	
	Sig. Matthias Kuert
Mitglied der Geschäftsleitung
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